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21. Ge„tz: Wiener Lande.lehrer-DieruthobeitsgesetZ 1966. 

21. 1 e) Versetzung in den zeitlichen Ruhestand 
und Versetzung in den dauernden Ruhe
stand von Amts wegen, 

f) Ausübung des Gnadenrerotes gemäß § 57 
des LaDOG. 1962. 

§ 3 

Gesetz vom 8. Juli 1%6, betreffend die Zu-1 
ständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit 1 

über die Wiener Landeslehrer für Voiles-, 
Haupt-, Sonderschulen und Polytechnische 
Lehrgänge sowie für gewerbliche und kauf
männische Berufsschulen (Wiener Landes-

lehrer-Diensthoheitsgesetz 1%6). 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Die Zahlung und Verrechnung der in den für 
die Lehrer geltenden dienst- und besoldungs
rechtlidlen Vorschriften vorgesehenen Geld

' leistungen obliegen dem Magistrat der Stadt 
Auf Grund des Artikels 14 Abs. 4 !it. a des i Wien. 

§ 4 

Die Durchführung der nicht in den §§ 2 und 3 
angeführten Maßnahmen zur Ausübung der 
Diensthoheit wird dem Stadtschulrat für Wien 
übertragen. 

§5 

Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von l 
1929 wird die Zuständigkeit zur Ausübung der 
Diensthoheit des Landes Wien über die Landes
lehrer für Volks-, Haupt-, Sonderschulen und 
Polytechnische Lehrgänge (allgemeinbildende 
Pflichtschulen) sowie für gewerbliche und kauf
männisehe Berufssehulen (berufsbildende Pflicht
schulen) wie folgt geregelt: 

Vor der Erstattung der Vorschläge gemäß § 2 
; sowie vor Durchführung wichtiger Maßnahmen 

gemäß § 4 ist die Personalvertretung der Lehrer 
zu hören. 

§ 1 

Die Ausübung der Diensthoheit des Landes 
Wien über die Landeslehrer obliegt der Landes
regierung. § 6 

über Berufungen gegen Entscheidungen des 
§ 2 I Sta~tschulrates für Wien entscheidet die Landes-

(!) Der Landesregierung obliegt auf Vorschlag 1 regierung. 
des Stadtschulrates für Wien (Kollegium): i § 7 

a) die Festsetzung des Dienstpostenplanes 
gemäß Artikel IV Abs. 2 des Bundesver
fassungsgesetzes vom 18. Juli 1962, BGB!. 
Nr. 215, 

b) die Erklärung und Aufhebung der S.chul
festigkeit gemäß § 19 Abs. 5 des Landes
lehrer~Dtenstrechtsüberlcitungsgesetzes 1962 t 

(LaDÜG. 1962), BGB!. Nr. 245. ' 

(2) Die LandeSregierung entscheidet in folgen
den Angelegenheiten auf Vorschlag des Stadt
schulrates für Wien (Kollegium): 

a) provisorisdie und definitive AnsteUung, 
b) Ernennung (Beförderung), 
c} Auszeichnungen und Auszeichnuugsanträge, 

d) Verleihung der sd:rnlfesten Stellen gemäß 1 
§ 21 Abs. 5 bis 7 des LaDUG. 1962, 

4 

(1) Zur Vornahme der Dienstbeschreibung ein
sehließlich der Gesamtbeurteilung (§§ 50 ff. 
LaDüG. 1962) wird beim Stadtschulrat für Wien 
eine Qualifikationskommission eingesetzt. 

(2) Der Qualifikationskomrnission gehören an: 
a) der Amtsdirektor des Stadtschulrates für 

Wien als v~orsitzender, 
b) die Bezirksschulinspektoren und Berufs

schulinspektoren, 
c) gewählte Vertreter (Stellvertreter) der 

Lehrer an öffentlichen Pflichtschulen, 
d) gewählte Vertreter (Stellvertreter) der 

Lehrer an mit dem öffentlichkeitsrecht 
ausgestatteten privaten konfessionellen 
Pflichtschulen (§ 19 Abs. 1 lit. b Privat
schulgesetz, BGB!. Nr. 244/1962). 
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